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Welches sind die kantonalen gesetzlichen Grundlagen für die Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe (stationäre und ambulante Angebote) über die Volljährigkeit hinaus?  

 

Es gibt keine spezifischen kantonalen gesetzlichen Grundlagen. 
 
Für Institutionen kommt die Heimaufsichtsverordnung (HAV) vom 16.02.2021 zur Anwendung, 
in Kraft seit 01.03.2021 https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/850.71  
 
Es gilt grundsätzlich das kantonale Sozialhilfegesetz (Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe vom 
29.03.1984, Stand 01.04.2023) 
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/850.1/versions/2643  

Art. 19 Rückerstattungen durch Private  
2 Wer nach dem vollendeten 18. Altersjahr Unterstützungsbeiträge bezogen hat, ist 

zur Rückerstattung verpflichtet, soweit dies zumutbar ist. Erben und Erbinnen 
haften bis zur Höhe ihrer Erbschaft. 

 

 

Welche stationären und ambulanten Leistungen sind über die Volljährigkeit hinaus 
möglich? 

 

• Stationär:  
o Institution: 

Grundsätzlich ist ein Verbleib in einer Institution möglich (gemäss HAV §3 Abs.2), 
aber die Finanzierung ist nicht sichergestellt bzw. kommunal geregelt (Sozialhilfe, 
Heimmitfinanzierung Kanton).  

o Pflegefamilie: 
Grundsätzlich ist ein Verbleib in einer Pflegefamilie möglich, aber die Finanzierung ist 
nicht sichergestellt bzw. kommunal geregelt (Sozialhilfe, ggf. Heimmitfinanzierung 
Kanton). 

 
• Ambulant:  

Auf Gemeindeebene geregelt (Sozialhilfe). 
 

 

Bis zu welchem Alter können diese Leistungen bezogen werden? 
 

Bei Verbleib in Institutionen: Bis Ende Erstausbildung, maximal bis Alter 25 (gemäss Empfehlungen 
zur ausserfamiliären Unterbringung SODK/KOKES) 
 
Bei Verbleib in Pflegefamilie: Keine Altersbegrenzung (gemäss SHG, Bewilligung der Gemeinde) 

 
Bei ambulanten Leistungen: Keine Altersbegrenzung 

 

  

https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/850.71
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/850.1/versions/2643
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Sind diese Leistungen an bestimmte Bedingungen gebunden? 
 

Bei Verbleib in IVSE A-Institution: Eintritt in die Einrichtung vor Volljährigkeit  
(gemäss IVSE, Art. 2 Abs. 1)  

 
Bei Verbleib in Pflegefamilie: keine bzw. Bedingungen der Sozialhilfe 
 
Bei ambulanten Leistungen: gemäss konkretem Angebot 

 

 


